






Art. 10 - Die RevisionssteHe 

Die Revisionsstelle besteht aus zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern, die 

jährlich die Vereinsrechnung prüfen und einen Revisionsbericht für die Mitgliederversammlung 

erstellen. 

Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

Art. 11 - Zeichnungsberechtigung 

Der Verein wird verpflichtet durch die Kollektivunterschrift zweier Vorstandsmitglieder. 

Art. 12 - Haftung 

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der 

Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Art. 13 - Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann mittels Mitgliederversammlung und 2/3 der Mitgliederstimmen 

(Aktivmitglieder) beschlossen werden. 

Wird der Verein aufgelöst, fällt das Vereinsvermögen an eine steuerbefreite Organisation in der 

Schweiz mit einem Vereinszweck aus dem Bereich Biodiversität/Naturschutz. 

Art. 14 - Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 26. August 2025 angenommen und 

sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

Datum, Ort: Männedorf, 26. August 2025 

Die/Der Präsident/in: 

Der/die Protokollführer/in: 


